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0 Verzeichnis der Abkiirzungen

ABI. Amtsblatt

Abs. Absatz

AEG Allgemeines Eisenbahngesetz

BdS Betreiber der Schienenwege

BGB Burgerliches Gesetzbuch

BGBI. Bundesgesetzblatt

BOA Verordnung(en) tUber den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen
BU Bahniibergang

bzw. beziehungsweise

e. V. eingetragener Verein

BRE Bayerische Regionaleisenbahn GmbH

DRE Deutsche Regionaleisenbahn GmbH

EBO Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung

EBOA Eisenbahnbauordnung und Betriebsordnung fir Anschlussbahnen
EIBV Eisenbahninfrastruktur-Benutzungsverordnung

ESBO Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung fiir Schmalspurbahnen

ZB Zugangsberechtigte(r)

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen

GGVSE Gefahrgutverordnung Stralte und Eisenbahn

HPfIG Haftpflichtgesetz

KonVEIV Konventioneller-Verkehr-Eisenbahn-Interoperabilitdtsverordnung
Nr. Nummer

RID Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter
S. Seite

SNB BRE Schienennetz-Benutzungsbedingungen der Bayerischen Regionaleisenbahn GmbH
SNB - AT Schienennetz-Benutzungsbedingungen — Aligemeiner Teil

SNB - BT Schienennetz-Benutzungsbedingungen — Besonderer Teil

TPS Trassenpreissystem

usw. und so weiter

VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V.

z.B. zum Beispiel




1 Veroffentlichungen

Die SNB BRE werden zum 10.10.2006 im Internet unter www.regionaleisenbahn.de veréffentlicht. Die
Internetadresse wird im Bundesanzeiger bekanntgegeben. Die SNB BRE treten am 01.03.2008 vorbe-
haltlich etwaiger Widerspriiche der Bundesnetzagentur in Kraft. Anderungen der SNB BRE erhalten
Uber das Verfahren nach § 4 Abs. 4 und 5 EIBV Giiltigkeit. Die SNB BRE bestehen aus dem hier vorlie-
genden Allgemeinen Teil (AT) und dem Besonderen Teil (BT), der im Internet unter www.regionaleisen-
bahn.de veréffentlicht ist und auf den hier durch die Verweise auf das DRE-Internetportal (Deeplinks)
hingewiesen wird.

2 Geltungsdauer und Anderungen der SNB

Alle ZB/EVU kdénnen innerhalb des Verfahrens nach § 4 Abs. 4 und 5 EIBV bis zum 10.11.2006 zu den
SNB BRE Stellung nehmen. lhre Stellungnahme richten Sie bitte an die Deutsche Regionaleisenbahn
GmbH, z. Hd. Herrn Petrovsky, Kurfiirstendamm 11, 10719 Berlin oder an

controlling@regionaleisenbahn.de .

3 Zweck und Geltungsbereich

3.1

Die SNB BRE gewahrleisten gemafl EIBV gegeniber allen Zugangsberechtigten/Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen (nachfolgend: ZB/EVU) einheitlich die diskriminierungsfreie Benutzung der Schienenwege
der Bayerischen Regionaleisenbahn GmbH (BRE).

3.2

Die SNB BRE gelten in jeweils glltiger Fassung fiir die gesamte Geschaftsverbindung zwischen der
BRE als Betreiber der Schienenwege (BdS) und ZB/EVU, die sich aus der Benutzung der Eisenbahnin-
frastruktur ergibt.

3.3

Vertragliche Vereinbarungen zwischen Zugangsberechtigten und den von ihnen beauftragten Eisen-
bahnverkehrsunternehmen haben keinen Einfluss auf die vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem
jeweiligen ZB/EVU und dem BdS.

3.4

Die Bestimmungen betreffend ZB/EVU gelten sinngemaf} auch fur Halter von Eisenbahnfahrzeugen, die
mit diesen selbststdndig am Eisenbahnbetrieb teilnehmen, ohne Eisenbahnverkehrsunternehmen zu
sein.

3.5 Infrastrukturnutzung
Das konkrete Nutzungsrecht erhalt der ZB/das EVU auf Basis einer Anmeldung des Nutzungswunsches
von Zugtrassen durch Bestatigung der Trassenbestellung auf der Grundlage dieser SNB BRE.

3.6
Auf der Internetseite www.regionaleisenbahn.de/infrastruktur/ansprechpartner werden die fur die einzel-
nen kundenrelevanten Bereiche zustédndigen Mitarbeiter benannt.

3.7 Leistungsumfang
Der BdS stellt den ZB/EVU im vertraglich vereinbarten Umfang Zugtrassen zur Verfugung. Trassen fur
Rangierfahrten werden Trassen fiir Zugfahrten gleichgestellt. Als Zugtrassen gelten:

- Trassen fir Fahrten im Rahmen des Netzfahrplanes, die (iber einen bestimmten Bestellzeitraum
kontinuierlich entsprechend der jeweiligen Verkehrstageregelung fir die ZB/EVU genutzt werden
und im Netzfahrplan eingearbeitet sind.

- Bedarfstrassen, die tber einen bestimmten Bestellzeitraum entsprechend der jeweiligen Verkehrsta-
geregelung fir die ZB/EVU optional bereitgehalten werden und deren tatsachliche Nutzung durch
einzelfallbezogene Aktivierung der Fahrplanlage gegeniiber dem BdS angezeigt werden.

- Trassen fir Fahrten im Gelegenheitsverkehr
Die Preise fur Pflicht- und Zusatzleistungen (gem. Anlage 1 Nr. 1 zu den §§ 3 und 21 EIBV) ergeben

sich streckenspezifisch aus dem Trassenpreissystem (TPS) der DRE in der jeweils glltigen Fassung.
Die ZB/EVU haben das Recht, folgende Pflichtleistungen des BdS in Anspruch zu nehmen:
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- Bearbeitung von Antragen auf Zuweisung von Zugtrassen

- Nutzung der im vertraglichen Umfang zur Verfiigung gestellten Zugtrassen und ggf. der Anlagen zur
streckenbezogenen Versorgung mit Fahrstrom

- Inanspruchnahme der erforderlichen Steuerungs- und Sicherungssysteme
- Koordination der einzelnen Zugbewegungen

- Bereitstellung der fur die Zugbewegungen und die Durchflihrung des Verkehrs erforderlichen Infor-
mationen

Der BdS bietet den ZB/EVU folgende Zusatzleistungen an :

- Bereitstellung von streckenkundigen Lotsen

- Besetzung von Betriebsstellen auRerhalb der (iblichen Offnungszeiten der jeweiligen Strecke
- Bereitstellung betrieblicher Unterlagen in mehrfacher Ausfertigung

3.8 Nutzungszweck

Trassennutzungen sind nur auf der Grundlage der vom ZB/EVU gemachten Angabe zum vereinbarten
Nutzungszweck sowie unter Beachtung der zeitlichen Vorgaben gemal Fahrplanunterlagen zulassig.
Beabsichtigt der ZB bzw. das EVU, hiervon — ggf. auch kurzfristig oder voriibergehend — abzuweichen,
ist rechtzeitig vorher die schriftliche Zustimmung der im Nutzungsvertrag genannten Ansprechpartner
beim BdS einzuholen.

3.9 Infrastrukturqualitat

Der BdS wird die im Internet unter www.regionaleisenbahn.de/infrastruktur/strecken bezeichneten Stre-
cken in der dort genannten Infrastrukturqualitat vorhalten. Hiervon unbertihrt bleiben zwischenzeitliche
MafRnahmen, die zur Behebung von Schaden sowie zur Verbesserung der Infrastrukturqualitat erforder-
lich sind sowie Einschrankungen, die sich aufgrund von héherer Gewalt oder behérdlicher Verfugungen
ergeben. Die ZB/EVU koénnen sich unter www.regionaleisenbahn.de/infrastruktur/strecken jederzeit tiber
qualitative und technische Eigenschaften der einzelnen Strecken, das betriebliche Regelwerk und unver-
meidbare Betriebseinschrankungen informieren.

4 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen
4.1 Genehmigung und Sicherheitsbescheinigung
4.1.1 Bei Abschluss einer Vereinbarung nach § 14 Abs. 6 AEG weist das EVU durch Vorlage des Origi-
nals oder einer beglaubigten Kopie nach, dass es im Besitz folgender behérdlicher Genehmigun
gen ist:
o einer Genehmigung zum Erbringen von Eisenbahnverkehrsleistungen im Sinne des
§ 6 Abs. 3 Nr. 1 AEG und einer Sicherheitsbescheinigung im Sinne des § 14 Abs. 7
AEG oder
o einer nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaates der Europaischen Union oder
eines Mitgliedstaates des Abkommens vom 2. Mai 1992 tber den Europaischen
Wirtschaftsraum erteilten Genehmigung flir das Erbringen von Eisenbahnverkehrs-
leistungen und einer Sicherheitsbescheinigung im Sinne des § 14 Abs. 7 AEG.

4.1.2 Bei Abschluss einer Vereinbarung nach § 14 Abs. 6 AEG weist der Halter von Eisenbahnfahrzeu
gen fir die selbststandige Teilnahme am Eisenbahnbetrieb durch Vorlage des Originals oder einer
beglaubigten Kopie nach, dass er im Besitz folgender behérdlicher Genehmigungen ist:

o einer Genehmigung flr die selbststédndige Teilnahme am Eisenbahnbetrieb als Hal-
ter von Eisenbahnfahrzeugen im Sinne des § 6 Abs. 3 Nr. 2 AEG und einer Sicher-
heitsbescheinigung im Sinne des § 14 Abs. 7 AEG oder

o einer nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaates der Europaischen Union oder
eines Mitgliedstaates des Abkommens vom 2. Mai 1992 Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum erteilten Genehmigung fur die selbststandige Teilnahme am Eisen-
bahnbetrieb als Halter von Eisenbahnfahrzeugen und einer Sicherheitsbescheini-
gung im Sinne des § 14 Abs. 7 AEG.
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4.1.3 Bei einer von einer auslandischen Behorde erteilten Genehmigung verlangt das EVU auf Kosten
des Antragstellers die Vorlage einer beglaubigten Ubersetzung in die deutsche Sprache.

4.1.4 Den Widerruf und jede Anderung der Genehmigung oder der Sicherheitsbescheinigung teilt der ZB
/ das EVU dem BdS unverziiglich schriftlich mit.

4.2 Haftpflichtversicherung

Bei Abschluss einer Vereinbarung nach § 14 Abs. 6 AEG weist der ZB / das EVU das Bestehen einer
Haftpflichtversicherung im Sinne der Verordnung Uber die Haftpflichtversicherung der Eisenbahnen (Ei-
senbahnhaftpflichtversicherungsverordnung — EBHaftpflV) vom 21. Dezember 1995 [BGBI. | S. 2101] in
der jeweils gliltigen Fassung nach. Anderungen zum bestehenden Versicherungsvertrag zeigt er / es
dem BdS unverzuglich schriftlich an.

4.3 Anforderungen an das Personal - Orts- und Streckenkenntnis
4.3.1 Das von den ZB/EVU eingesetzte Betriebspersonal muss

a) soweit eine interoperable Schieneninfrastruktur im Sinne der Richtlinie 2001/16/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 19. Marz 2001 tber die Interoperabilitat
des konventionellen transeuropaischen Eisenbahnsystems [ABI. L 110 vom
20.04.2001, S. 1] benutzt wird, die Anforderungen des Gemeinschaftsrechts,

b) im Ubrigen die Anforderungen der EBO/ESBO bzw. BOA/EBOA

erfullen und die deutsche Sprache in dem fir seine jeweilige Tatigkeit erforderlichen Umfang in Wort
und Schrift beherrschen.

4.3.2 Wer ein Eisenbahnfahrzeug fiihrt, bedarf der dazu erforderlichen Erlaubnis ( gemaf VDV-Schrift
753).

4.3.3 Der BdS vermittelt dem Personal des ZB/EVU die erforderliche Orts- und Streckenkenntnis gem.
Anlage 1 EIBV und stellt die daflir notwendigen Informationen (ber das Internet unter
www.regionaleisenbahn.de/infrastruktur/strecken oder in Papierform zur Verfligung. Weiterhin
besteht die Moglichkeit, sich nach Vorgabe des BdS Streckenkenntnis einmalig kostenfrei anzu
eignen Uber

- Mitfahrten im Fihrerraum der Fahrzeuge eines anderen EVU oder

- Studium von Filmaufnahmen oder Fotos mit originalgetreuer Streckenabbildung oder

- Begehen der Infrastruktur.
Fir jede zusatzliche Leistung hinsichtlich der Vermittlung von Orts- und Streckenkenntnis verlangt
der BdS ein fir alle ZB/EVU gleichermalien zu erhebendes Entgelt. Die ZB/EVU kdnnen ihren
Personalen die erforderliche Orts- und Streckenkenntnis in Absprache mit dem BdS auch selbst
vermitteln.

4.4 Anforderungen an die Fahrzeuge
4.4 .1 Die zum Einsatz kommenden Fahrzeuge missen nach Bauweise, Ausriistung und Instandhaltung

a) soweit eine interoperable Schieneninfrastruktur im Sinne der Richtlinie 2001/16/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 19. Marz 2001 Gber die Interoperabilitat
des konventionellen transeuropaischen Eisenbahnsystems [ABI. L 110 vom
20.04.2001, S. 1] benutzt wird, den Anforderungen des Gemeinschaftsrechts,

b) im Ubrigen den Bestimmungen der EBO/ESBO bzw. BOA/EBOA
entsprechen und von der zustandigen Behérde abgenommen sein oder Uber eine Inbe-
triebnahmegenehmigung im Sinne des § 4 KonVEIV

verfligen.

4.4.2 Die Ausrustung der zum Einsatz kommenden Fahrzeuge miissen mit den Steuerungs-, Siche-
rungs- und Kommunikationssystemen der benutzten Schienenwege kompatibel sein. Die auf den BRE-
Strecken eingesetzten Steuerungs-, Sicherungs- und Kommunikationssysteme kdnnen unter www.regio-
naleisenbahn.de/infrastruktur/strecken jederzeit von allen ZB/EVU eingesehen werden.

4.4.3 Die ZB/EVU weisen das Vorliegen der Voraussetzungen gemaf Punkt 2.4.1 und 2.4.2 auf Verlan-
gen des BdS nach.
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4.5 Sicherheitsleistung
4.5.1 Der BdS macht die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur von der Leistung einer angemessenen
Sicherheit abhangig, wenn Zweifel an der Zahlungsfahigkeit des Zugangsberechtigten bestehen.

4.5.2 Zweifel an der Zahlungsfahigkeit des Zugangsberechtigten kdnnen insbesondere bestehen
o beilanger als einen Monat dauerndem Zahlungsverzug mit einem vollen Rechnungs-
betrag bzw. mit einer vollen monatlich zu entrichtenden Zahlung,
o bei Zahlungsrickstanden in Hohe eines in den vergangenen drei Monaten durch-
schnittlich zu entrichtenden Monatsentgeltes oder
o wenn ein Insolvenzverfahren eréffnet wurde.

4.5.3 Angemessen sind monatliche Sicherheitsleistungen in Héhe eines in den kommenden drei Mona
ten durchschnittlich zu entrichtenden Monatsentgeltes. Lasst sich ein fir die kommenden drei Mo
nate durchschnittlich zu entrichtendes Monatsentgelt nicht ermitteln, ist auf die Hohe des in den
vergangenen drei Monaten zu entrichtenden durchschnittlichen Monatsentgeltes abzustellen.

4.5.4 Die Sicherheitsleistung kann gemaf § 232 BGB oder durch Bankburgschaft (selbstschuldnerisch,
auf erstes Anfordern und unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage) erbracht werden.

4.5.5 Kommt der ZB / das EVU dem Verlangen nach einer Sicherheitsleistung nicht innerhalb von 10
Kalendertagen nach, ist der BdS ohne weitere Ankuindigung zur Leistungsverweigerung berechtigt
bis die Sicherheitsleistung erbracht worden ist.

4.5.6 Beide Vertragsparteien kénnen sich statt der Sicherheitsleistung auf eine Vorauszahlung des zu
entrichtenden Entgeltes einigen.

5 Benutzung der Eisenbahninfrastruktur

5.1 Allgemeines

5.1.1 Die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur ist nur im Rahmen und nach MaRRgabe der vertraglichen
Vereinbarungen zulassig.

5.1.2 Fir die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur gelten erganzend zu den gesetzlichen Bestimmun
gen die Betriebsvorschriften des BdS. Die fur die Zugfahrt erforderlichen Angaben aus den Be
triebsvorschriften des BdS werden im Internet unter www.regionaleisenbahn.de/infrastruktur/stre
cken allen ZB/EVU zuganglich gemacht. Fir die Ausstellung von Unterlagen und Betriebsvorschrif
ten in gedruckter Form verlangt der BdS einen gesonderten Ersatz seiner Kosten, sofern sie nicht
Teil der Pflichtleistungen ist.

5.1.3 Die konkrete Benutzung der Eisenbahninfrastruktur richtet sich nach den vom BdS auf der Grund
lage der vertraglichen Vereinbarungen mindlich erteilten betrieblichen Weisungen bzw. erstellten
Unterlagen (z.B. Fahrplanunterlagen), die dem ZB/EVU (bergeben worden sind.

5.2 Zuweisung von Zugtrassen im Rahmen der Netzfahrplanerstellung

5.2.1 Antrage auf Zuweisung von Zugtrassen im Rahmen des Netzfahrplans kénnen friihestens neun
(im Marz) und missen spatestens acht Monate (im April) vor dem Wechsel des Netzfahrplans
(zweiter Samstag im Dezember um 24 Uhr) gestellt werden. Vorlaufige grenziberschreitende Zug
trassen werden spatestens elf Monate vor Inkrafttreten des Netzfahrplans festgelegt. Fur die An-
tragstellung sind die jeweils glltigen Trassenbestellformulare des BdS zu verwenden.

5.2.2 Der BdS erstellt spatestens zwei Monate nach Ablauf der Frist fir die Einreichung von Antragen
einen vorlaufigen Netzfahrplanentwurf.

5.2.3 ZB/EVU, die innerhalb der in Punkt 3.2.1 festgelegten Frist Antrage auf Zuweisung von Zugtrassen
im Rahmen des Netzfahrplans gestellt haben, kdnnen einen Monat lang schriftlich Stellung zum
vorlaufigen Netzfahrplanentwurf nehmen. Die Frist zur Stellungnahme beginnt mit der Bekanntga
be des vorlaufigen Netzfahrplanentwurfs.

5.2.4 Nach Ablauf der Frist zur Stellungnahme gemaR Punkt 3.2.3 ergreift der BdS innerhalb von einer
Woche geeignete Mallnahmen, um berechtigten Beanstandungen am vorlaufigen Netzfahrplan
entwurf Rechnung zu tragen. Nach Ablauf dieser Frist steht der endgultige Netzfahrplanentwurf
fest.
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5.2.5 Auf der Grundlage des endgliltigen Netzfahrplanentwurfs gibt der BdS unverziiglich ein Angebot
zum Abschluss einer Vereinbarung nach § 14 Abs. 6 AEG ab oder teilt die Ablehnung des Antrags
mit. Die Ablehnung ist zu begrinden.

5.2.6 Das Angebot nach vorstehendem Absatz 3.2.5 kann nur innerhalb von finf Werktagen angenom-
men werden.

5.2.7 Unvollstandige Trassenanmeldungen begrinden keinen Anspruch auf Nutzung der Schienenwe-
ge. Der BdS reklamiert unvollstandige Trassenanmeldungen jedoch umgehend bei den ZB/EVU,
damit diese die Moglichkeit erhalten, die fehlenden Angaben nachzureichen.

5.3 Zuweisung von Zugtrassen im Gelegenheitsverkehr

5.3.1 Antrage auf Zuweisung einzelner Zugtrassen aulierhalb der Erstellung des Netzfahrplans (Gele
genheitsverkehr) kdnnen jederzeit gestellt werden. Fir die Antragstellung sind die jeweils gultigen
Trassenbestellformulare des BdS zu verwenden.

5.3.2 Der BdS gibt

a) bei Antragen auf Zuweisung einzelner Zugtrassen aulRerhalb der Erstellung des Netz-
fahrplans (§ 14 Abs. 1 EIBV) innerhalb einer Frist von vier Wochen,

b) bei Antrédgen auf kurzfristige Zuweisung einzelner Zugtrassen (§ 14 Abs. 2 EIBV) un-
verzlglich, spatestens jedoch innerhalb von flinf Arbeitstagen

ein Angebot zum Abschluss einer Vereinbarung nach § 14 Abs. 6 AEG ab oder teilt die Ablehnung des
Antrags mit. Die Ablehnung ist zu begrinden.

5.3.3 Von der Frist gemaf Punkt 5.3.2 Satz 1 Buchstabe b kann der BdS in Fallen besonders aufwandi-
ger Bearbeitung abweichen. Falle, die einer besonders aufwandigen Bearbeitung bediirfen, sind:

a) Zugfahrten, die besondere Sicherungsmalnahmen erfordern (z. B. Beférderung beson-
ders gefahrlicher Guter wie etwa Stoffe der Klasse 7 RID),

b) aullergewdhnliche Transporte (z. B. Fahrten mit LademaRiberschreitungen),
c) Probefahrten (Versuchsziige),
d) Fahrten mit Nebenfahrzeugen.
Die Frist fur die Entscheidung tber den Antrag auf Zuweisung von Zugtrassen betragt vier Wochen.

5.3.4 Bei Antragen auf kurzfristige Zuweisung von Zugtrassen (weniger als 5 Arbeitstage) priift der BdS
die betriebliche Durchflihrbarkeit solcher Trassenanmeldungen. Der BdS unterbreitet dem ZB /
EVU unverziglich ein Angebot zum Abschluss einer Vereinbarung nach § 14 Abs. 6 AEG oder teilt
ihm die Ablehnung des Antrages mit. Die Ablehnung ist zu begrinden.

5.3.5 Falle, die einer besonders aufwandigen Bearbeitung bediirfen, liegen auch dann vor, wenn bei der
Bearbeitung eines Antrags auf Zuweisung von Zugtrassen mehrere BdS zu beteiligen sind. In die
sen Fallen verlangert sich die Frist gemaf Punkt 3.3.2 Satz 1 Buchstabe b entsprechend der An
zahl der beteiligten BdS um jeweils flinf Arbeitstage. Die maximale Frist fur die Entscheidung tber
den Antrag auf Zuweisung von Zugtrassen darf jedoch vier Wochen insgesamt nicht Gberschrei-
ten.

5.3.6 Das Angebot zum Abschluss einer Vereinbarung nach § 14 Abs. 6 AEG im Gelegenheitsverkehr
kann nur innerhalb von flnf Arbeitstagen angenommen werden. Abweichend davon kann das An
gebot bei Antragen auf kurzfristige Zuweisung einzelner Zugtrassen nur innerhalb von einem Ar
beitstag angenommen werden (§ 14 Abs. 2 Satz 4 EIBV).

5.3.7 Unvollstandige Trassenanmeldungen begriinden keinen Anspruch auf Nutzung der Schienen-
wege. Der BdS reklamiert unvollstandige Trassenanmeldungen jedoch umgehend bei den
ZB/EVU, damit diese die Mdglichkeit erhalten, die fehlenden Angaben nachzureichen.



5.4 Beteiligung mehrerer Betreiber der Schienenwege

Beantragt ein ZB/EVU Zugtrassen, welche die Schienenwege mehrerer Betreiber der Schienenwege be-
treffen, wird der BdS, bei dem der Antrag gestellt wurde, im Auftrag des ZB/EVU bei den anderen betrof-
fenen Betreibern der Schienenwege die Zugtrassen unverzuiglich beantragen. Er wird darauf hinwirken,
dass alle beteiligten Betreiber der Schienenwege liber den Antrag unverziglich entscheiden.

Diese Antrage koordiniert der BdS nach Maligabe des § 13 Abs. 9 und 10 EIBV sowie der unter Punkt
5.6 getroffenen Regelungen.

5.5 Rahmenvertrage

5.5.1 Antrage auf Abgabe eines Angebots zum Abschluss eines Rahmenvertrages kédnnen innerhalb
des von den BdS im Rahmen der Zusammenarbeit gemaf § 7 Abs. 4 EIBV festzulegenden Zeit
raums gestellt werden. Diese Antrédge koordiniert der BdS nach Maligabe des § 13 Abs. 9 und 10
EIBV sowie der unter Punkt 5.6 getroffenen Regelungen.

5.5.2 Im Ubrigen kénnen Antrage auf Abschluss eines Rahmenvertrages nach MaRgabe des § 13 Abs.
11 EIBV gestellt werden.

5.6 Grundsatze des Koordinierungsverfahrens

Liegen bei der Netzfahrplanerstellung Antrage Uber zeitgleiche, miteinander nicht zu vereinbarende Zu-
weisungen vor, geht der BdS im Rahmen des § 9 EIBV mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lésung wie
folgt vor:

a) Der BdS nimmt Verhandlungen mit allen von einem Konflikt betroffenen ZB/EVU zu-
gleich auf. Alle Betroffenen sind mit gleichem Informationsstand an den Verhandlungen
zu beteiligen.

b) Der BdS kann (abweichend von Buchstabe a) einzelnen von einem Konflikt betroffenen
ZB/EVU Zugtrassen anbieten, die von den beantragten Zugtrassen abweichen. Er
muss Verhandlungen mit allen von einem Konflikt betroffenen ZB/EVU aufnehmen,
wenn bilaterale Verhandlungen nicht zum Erfolg geflhrt haben.

c) Kommt keine Einigung zustande, wird der BdS nach § 9 Absatz 4 bis 6 EIBV verfahren.

6 Nutzungsentgelt
6.1 Entgeltgrundsatze

6.1.1 Grundlage der Bemessung des Entgeltes flir die Benutzung der Schienenwege ist das jeweils gil-
tige Trassenpreissystem.

6.1.2 Die Trassennutzungsentgelte werden auf der Grundlage des § 14 (4) AEG so ermittelt, dass unter
Berlicksichtigung der zukiinftig zu erwartenden Trassenbestellvolumina ein kostendeckender Be
trieb des Gesamtnetzes und eine am Markt Ubliche Rendite erzielt wird. Das jeweils auf den Stre
ckenkilometer bezogene Trassennutzungsentgelt kann der BdS streckenspezifisch (siehe 6.1.3)
und / oder zugspezifisch (siehe 6.1.4) festlegen.

6.1.3 Streckenspezifische Faktoren sind

- qualitative Eigenschaften, wie Streckengeschwindigkeit, Mehrgleisigkeit, Langsamfahrstellen, Be-
schaffenheit der BU-Anlage

— Auslastung

— Instandhaltungsaufwand der Strecke in Abhangigkeit von naturrdumlichen und baulichen Eigen-
schaften (z.B. Neigungsverhaltnisse, Kunstbauten).

Wenn es im Rahmen der Streckenentwicklung sinnvoll erscheint, werden auf bestimmten Strecken Nut-
zungsanreize durch niedrige Trassennutzungsentgelte geschaffen.

6.1.4 Zugspezifische Faktoren

Bei den zugspezifischen Entgeltbildungsfaktoren handelt es sich einerseits um Eigenschaften des Zuges
(z.B. Zugmasse, Zuggattung, Traktion, Lademafiberschreitung), andererseits um Anforderungen an die
Fahrplanerstellung (zeitliche Flexibilitat, Vertaktung, Sonderfahrplane).
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6.1.5 Fir Strecken, die im Rangierbetrieb betrieben werden, kdnnen fahrzeugbezogene Trassennut-
zungsentgelte festgelegt werden.

6.1.6 Anderungen oder Neufassungen des Trassenpreissystems werden spatestens einen Monat vor
Fristbeginn der Antrage auf Zuweisung von Zugtrassen im Rahmen eines Netzfahrplans im Inter

net unter www.regionaleisenbahn.de/infrastruktur/trassenpreissystem veréffentlicht und gelten fir
die nach Ablauf der Frist folgende Fahrplanperiode.

6.1.7 Von 6.1.6 ausgenommen sind neue oder reaktivierte Strecken. Die vom BdS aufgestellten Tras
sennutzungsentgelte fur diese Strecken gelten ab dem Wirksamwerden der Genehmigung gem. §
6 AEG

6.1.8 Die Aufwendungen fiir die Vorhaltung der Betriebsstellen sind nur zu den Streckenéffnungszeiten
entsprechend dem jeweils guiltigen Netzfahrplan im Trassennutzungsentgelt enthalten. Die Stre
ckendéffnungszeiten werden den ZB/EVU im Internet
unter www.regionaleisenbahn.de/infrastruktur/strecken bekannt gegeben. Die Besetzung der Be
triebsstellen aulRerhalb dieser Zeiten stellt eine Zusatzleistung dar, welche gesondert bepreist wird.
Die Entgelte hierfir werden im TPS aus gewiesen. Je angefangene Schicht werden mindestens
3 Besetzungsstunden berechnet. Sofern mehrere ZB/EVU eine Strecke zur gleichen Zeit auler
halb der regularen Streckendéffnungszeiten nutzen, werden die zusatzlichen Entgelte fir die Beset
zung der Betriebsstellen auf die beteiligten ZB/EVU entsprechend der Anzahl der bestellten Zugkm
aufgeteilt.

6.1.9 Bei Abbestellung nicht benutzter Trassen bis zu drei Arbeitstage vor der beabsichtigten Nutzung
zahlt der Besteller eine pauschale Aufwandsentschadigung in H6he von 20 % des Trassennut-
zungsentgelts. Bei spateren Abbestellungen werden 80 % des Trassennutzungsentgeltes fallig.

6.1.10 Fur die unter 3.7 genannten Zusatzleistungen werden Zusatzentgelte erhoben. Weiterhin werden
Zusatzentgelte bei Kurzfristbestellungen und bei durch die ZB/EVU gewiinschten Fahrplanénde
rungen nach Annahme des Trassenangebotes erhoben.

6.1.11 Der BdS kann ein Mindestbestellentgelt je bestellte Zugtrasse festlegen, das gleichermalien fir
alle ZB/EVU gilt.

6.2 Ausgleich ungerechtfertigter Entgeltnachlasse und Aufschlage

Nach den Entgeltgrundsatzen des BdS eingerdumte Entgeltnachlasse hat der ZB / das EVU auszuglei-
chen, wenn und soweit die Voraussetzungen fiir inre Gewahrung nicht erflllt werden. Dies gilt entspre-
chend fur den Ausgleich von Aufschlagen durch den BdS.

6.3 Wahrung, Umsatzsteuer
Die von den ZB/EVU nach dem TPS zu entrichtenden Trassennutzungsentgelte werden in Euro zuzig-
lich der gesetzlichen Umsatzsteuer in der jeweils gultigen Hohe berechnet.

6.4 Zahlungsweise

Rechnungen sind unverziglich nach Rechnungserhalt ohne Abzug féllig. Ist die Zahlung nicht innerhalb
von 14 Tagen nach Ausstellung der Rechnung erfolgt, verlangt die BRE Verzugszinsen in Hohe von finf
Prozentpunkten Uber dem jeweiligen Basiszinssatz der Europaischen Zentralbank. Zusatzlich wird fur
jede Mahnung ein Mahnentgelt in Hohe von 5,00 € fallig.

6.5 Aufrechnungsbefugnis
Die ZB/EVU kdnnen gegen Forderungen des BdS nur aufrechnen, wenn diese Forderungen unbestritten
oder rechtskraftig festgestellt sind.

7 Rechte und Pflichten der Vertragsparteien

7.1Grundsétze

7.1.1 Die Vertragsparteien verpflichten sich zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, die den Beson
derheiten bei der Benutzung der Eisenbahninfrastruktur Rechnung tragt und negative Auswirkun
gen auf die andere Vertragspartei so gering wie moglich halt.


http://www.regionaleisenbahn.de/infrastruk
http://www.regionaleisenbahn.de/

-11 -

7.1.2 Zur Gewahrleistung der Sicherheit und Effizienz bei der Benutzung der Eisenbahninfrastruktur

ubermitteln sich die Vertragsparteien gegenseitig und unverziglich alle notwendigen Informatio
nen. Dies gilt insbesondere in Bezug auf Betriebsgefahren, z.B. nicht funktionsfahige BU-Siche
rungsanlagen.

7.1.3 Bei Zustandekommen des Vertrages benennen die Parteien eine oder mehrere Person(en) bzw.

Stelle(n), die befugt und in der Lage ist (sind), binnen kirzester Zeit betriebliche Entscheidungen in
deren Namen zu treffen.

7.2 Informationen zu einzelnen Zugfahrten
7.2.1 Der BdS stellt sicher, dass die ZB/EVU zumindest Uber folgende Umstande unverziglich informiert

werden:

a) den Zustand der benutzten Eisenbahninfrastruktur, insbesondere Anderungen, die den
Fahrweg betreffen und die sich auf den Zugverkehr der ZB/EVU beziehen (z. B. Bauar-
beiten, voriibergehende Geschwindigkeitsbeschrankungen, Signalanderungen, Ande-
rungen der technischen oder betrieblichen Eigenschaften des Fahrwegs),

b) UnregelméaRigkeiten wahrend der Benutzung der Eisenbahninfrastruktur, soweit sie fir
weitere Dispositionen der ZB/EVU von Bedeutung sein kdnnen,

7.2.2 Die ZB/EVU stellen sicher, dass der BdS zumindest tber folgende Umstande unverzuglich infor

miert wird:

a) die Zusammensetzung des Zuges (insbesondere Lange, Zugmasse, Veranderungen
gegenuber der Trassenanmeldung),

b) etwaige Besonderheiten (z. B. Beférderung gefahrlicher Giter gemal GGVSE/RID und
deren Position im Zugverband, Lademaluberschreitungen),

c) UnregelmaRigkeiten wahrend der Benutzung der Eisenbahninfrastruktur, insbesondere
verspatungsrelevante Faktoren (z. B. eingeschranktes Bremsvermdégen, Ausfall von
Triebfahrzeugen).

7.3 Storungen in der Betriebsabwicklung sowie Anreize zur Beseitigung von Stérungen
7.3.1 Uber besondere Vorkommnisse, namentlich Uber Abweichungen vom vereinbarten Fahr- oder Be-

triebsplan sowie Uber sonstige UnregelmaRigkeiten (Stérungen in der Betriebsabwicklung) infor
mieren sich BAS und ZB/EVU gegenseitig und unverziiglich. Der BdS unterrichtet die ZB/EVU um
gehend uber sich ergebende betriebliche Auswirkungen auf deren Zugfahrten.

7.3.2 Der BdS setzt die Entgelte als Anreiz zur Verringerung bzw. schnellstmdglichen Beseitigung von

Storungen und zur Verbesserung der Leistungsfahigkeit der Infrastruktur gem. § 21 Abs. 1 EIBV
fest.

Bewertungsmalstab fir die Leistungsanreize sind ausschlief3lich die Verspatungsminuten,

die auf der Infrastruktur des BdS entstanden sind. Ponalisiert werden die von ZB/EVU oder BdS
verursachten Verspatungen von mehr als 15 Minuten.

In Fallen hdéherer Gewalt oder bei Verursachung durch Dritte erfolgt keine Pdnalisierung. Folgever-
spatungen werden ebenfalls nicht pénalisiert. Bei Verspatungen aufgrund von durch den BdS ver
ursachten Stérungen (z.B. Langsamfahrstellen, nicht betriebsfahige BU), die aufgrund eigenen
Organisationsverschuldens nicht in angemessener Zeit beseitigt werden, zahlt der ZB / das EVU
ein reduziertes Trassennutzungsentgelt.

Bei Verspatungen aufgrund von durch den ZB / das EVU verursachten Stoérungen (z.B. Ausfall des
Triebfahrzeuges, verspatetes Eintreffen des Zug- oder Lokpersonals) zahlt der ZB / das EVU ein
erhdhtes Trassennutzungsentgelt.

Wenn der Zug auf der Infrastruktur des BdS endet, erfolgt die Pdénalisierung auf Basis der Verspa-
tung bei Ankunft des Zuges im Zielbahnhof. Wenn der Zug auf eine nicht vom BdS betriebene In
frastruktur Ubergeht, erfolgt die Pénalisierung auf Basis der Verspatung beim Verlassen der Infra-
struktur des BdS.

7.3.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren,

Stdérungen unverziglich zu beseitigen.
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7.3.4 Zur Beseitigung einer Stérung in der Betriebsabwicklung wendet der BdS die Regelungen an, die
bei ihm flr die betriebliche Verkehrssteuerung bei Stérungen gelten. Die Regelungen kénnen unter
www.regionaleisenbahn.de/infrastruktur/strecken abgerufen werden.

7.3.5 Bei Stérungen wird Zigen in entsprechender Anwendung der gesetzlichen MalRgaben fir die Ver
gabe von Zugtrassen (§ 9 Abs. 4 EIBV) Vorrang eingerdumt. Vorbehaltlich der gesetzlichen Rege
lung verkehren schnelle vor langsamen Zigen, plnktliche vor verspateten Zligen und Personen-
vor Guterzigen.

7.3.6 Die ZB/EVU haben Stérungen in der Betriebsabwicklung, die ihrem Verantwortungsbereich zuzu
rechnen sind (z. B. Ausfall von Eisenbahnfahrzeugen), unverzuglich zu beseitigen. Sie haben ins
besondere dafiir Sorge zu tragen, dass die Schienenwege nicht Gber das vertraglich vereinbarte
Maf hinaus in Anspruch genommen werden (z. B. durch liegen gebliebene Zige). Kommen die
ZB/EVU dieser Verpflichtung nicht nach, ist der BdS berechtigt, die Stérung in der Betriebsabwick
lung auf Kosten der Verursacher zu beseitigen (z. B. durch Abschleppen liegen gebliebener Zige).

7.3.7 Der BdS hat Stoérungen in der Betriebsabwicklung, die seinem Verantwortungsbereich zuzurech-
nen sind (z. B. Ausfall von Steuerungs-, Sicherungs- und Kommunikationssystemen, Weichenstt-
rungen), unverziglich zu beseitigen.

7.4 Prufungs- und Betretungsrecht, Weisungsbefugnis

Der BdS kann sich jederzeit davon iberzeugen, dass die ZB/EVU ihren vertraglichen Pflichten nach-
kommen. Soweit es zur Gewahrleistung eines sicheren und ordnungsgemafen Betriebes notwendig ist,
kénnen dazu legitimierte Personale des Betreibers der Schienenwege nach vorheriger Abstimmung mit
den ZB/EVU Fahrzeuge, Anlagen und Einrichtungen der ZB/EVU betreten und die Personale der
ZB/EVU auf die Einhaltung der Zugangsbedingungen hinweisen.

7.5 Mitfahrt im Fihrerraum

7.5.1 Die vom BdS hierzu legitimierten Personale sind berechtigt, nach vorheriger Abstimmung mit den
ZB/EVU, aus betrieblichen Griinden in den Fihrerstanden der Fahrzeuge der ZB/EVU mitzufah-
ren. Sie haben sich auf Verlangen entsprechend auszuweisen.

7.5.2 Die Mitfahrt erfolgt unentgeltlich, sofern nicht die ZB/EVU ausdricklich ein angemessenes Entgelt
verlangen.

7.6 Instandhaltungs- und BaumalRnahmen

7.6.1 Der BdS ist berechtigt, Instandhaltungs- und Baumafinahmen an der Eisenbahninfrastruktur jeder
zeit durchzufiihren. Er fiihrt diese im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren so durch, dass nega
tive Auswirkungen auf die Betriebsabwicklung der ZB/EVU so gering wie moglich gehalten werden
und stimmt sich bei der Bemessung der notwendigen Sperrpausen im Bedarfsfall mit den ZB/EVU
ab.

7.6.2 Uber geplante Arbeiten, die Auswirkungen auf die Betriebsabwicklung der ZB/EVU haben kénnen,
informiert der BdS die ZB/EVU unverziglich (z.B. in Textform oder durch Veréffentlichung im In
ternet). Die ZB/EVU kdnnen zu den geplanten Arbeiten Stellung nehmen.

8 Haftung

8.1 Grundsatz
8.1.1 Jede Vertragspartei haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit diese Schienennetz-Be
nutzungsbedingungen keine davon abweichenden Regelungen enthalten.

8.1.2 Die Vertragsparteien haften einander nur fir unmittelbare Schaden, soweit die gesetzlichen Be
stimmungen eine solche Beschrankung zulassen.

8.1.3 Im Verhaltnis zwischen BdS und ZB/EVU wird der Ersatz eigener Sachschaden ausgeschlossen.
Dies gilt nicht, wenn der Sachschaden eines Beteiligten den Betrag von 10.000 Euro Ubersteigt; es
gilt ferner nicht, wenn einem Beteiligten Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.


http://www.regionaleisenbahn.de/
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8.2 Mitverschulden
§ 254 BGB und — im Rahmen seiner Voraussetzungen — § 13 HPflIG gelten entsprechend.

8.3 Haftung der Mitarbeiter

Die Haftung der Mitarbeiter geht nicht weiter als die Haftung der Vertragsparteien. Die personliche Haf-
tung der Mitarbeiter gegentber Dritten bleibt unberihrt. Ein Ruckgriff auf Mitarbeiter der jeweils haften-
den Vertragspartei ist nur dieser selbst unter Zugrundelegung ihrer internen Grundsatze maoglich.

8.4 Abweichungen von der vereinbarten Nutzung

Abweichungen vom vereinbarten Fahrplan aufgrund unabwendbarer Ereignisse liegen im Rahmen des
allgemeinen Betriebsrisikos und gehen jeweils zu Lasten und Gefahr der im Einzelfall davon beeintrach-
tigten Vertragspartei, sofern zwischen den Parteien aufgrund dieser SNB BRE nichts anderes vereinbart
ist. Dies gilt entsprechend bei solchen Abweichungen von der vereinbarten Nutzung, die auch bei Be-
achtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt und der Grundsatze der VerhaltnismaRigkeit insbesonde-
re bei Erflllung der Verkehrssicherungspflicht nicht vermieden werden konnten. Die Haftung fir Vorsatz
und grobe Fahrlassigkeit bleibt hiervon unberthrt.

8.5 Unbekannter Schadensverursacher

Wird durch ZB/EVU und/oder den BdS ein Schaden verursacht und es lasst sich nicht feststellen, wel-
cher Vertragspartner den Schaden verursacht oder welcher Vertragspartner welchen Anteil an der Ent-
stehung des Schadens hat, werden die Kosten von den mdglichen Schadensverursachern zu gleichen
Teilen getragen.

9 Gefahren fiir die Umwelt

9.1 Grundsatz

Die ZB/EVU sind verpflichtet, umweltgefahrdende Einwirkungen zu unterlassen. Insbesondere darf eine
Betankung von Fahrzeugen und der Umschlag von umweltgefahrdenden Stoffen und Giitern nur an da-
fir vorgesehenen Serviceeinrichtungen und geeigneten Stellen erfolgen. Im Falle eines Verstolies ha-
ben die ZB/EVU dem BdS eventuelle Schaden zu ersetzen und den BdS von eventuellen Schadener-
satzansprichen Dritter freizustellen.

9.2 Umweltgefahrdende Einwirkungen

Kommt es im Zusammenhang mit der Betriebsdurchfiihrung der ZB/EVU zu umweltgefahrdenden Emis-
sionen oder gelangen umweltgefahrdende Stoffe aus den von den ZB/EVU verwendeten Betriebsmitteln
in das ErBREich oder in Infrastrukturbestandteile des BdS oder bestehen Explosions-, Brand- oder
sonstige Gefahren, haben die ZB/EVU unverziiglich die nachste besetzte Betriebsstelle zu verstandigen.
Diese Meldung lasst die Verantwortlichkeit des ZB/EVU fir die sofortige Einleitung von Gegen- und Ret-
tungsmaflnahmen (z. B. Benachrichtigung der Polizei, Feuerwehr usw.) unberihrt. Macht die Gefah-
rensituation gemaR Satz 1 eine Rdumung von Betriebsanlagen des BdS notwendig, tragt der ZB / das
EVU die Kosten. Die ZB/EVU flhren alle zur Beseitigung der freigesetzten umweltgefahrdenden Stoffe
notwendigen MalRnahmen durch, selbst wenn sie unverschuldet aufgetreten sind. Der BdS ist berechtigt,
diese MalRnahmen auf Kosten der ZB/EVU durchfiihren zu lassen. Unter www.regionaleisenbahn.de/in-
frastruktur/strecken ist eine Auflistung der Betriebsstellen einschlieBlich der Offnungszeiten abrufbar.

9.3 Eisenbahninfrastrukturunternehmen als Zustandsstorer

Ist der BdS als Zustandsstorer zur Beseitigung von Umweltschaden verpflichtet, die durch den ZB / das
EVU - auch unverschuldet — verursacht worden sind, tragt der ZB / das EVU die dem BdS entstehenden
Kosten.

10 Gerichtsstand
Gerichtsstand fur Streitigkeiten aus diesen Schienennetz-Benutzungsbedingungen ist der Sitz der BRE.


http://www.regionaleisenbahn.de/infrastruktur/strecken
http://www.regionaleisenbahn.de/infrastruktur/strecken

	0 Verzeichnis der Abkürzungen
	1 Veröffentlichungen
	2 Geltungsdauer und Änderungen der SNB
	3 Zweck und Geltungsbereich
	5 Benutzung der Eisenbahninfrastruktur
	6 Nutzungsentgelt
	7 Rechte und Pflichten der Vertragsparteien
	8 Haftung
	9 Gefahren für die Umwelt

